
 
 
Abgelaufene Referendumsfrist 
 

1. Beschlüsse  
 
Mit Ablauf der Referendumsfrist am 21. Mai 2022 sind alle referendumsfähigen am  
29. März 2022 von der Synode der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt 
gefassten und auf der Homepage der RKK BS am 8. April 2022 publizierten Beschlüsse 
rechtskräftig: 
 
Beschluss der Synode betreffend Anzug der Fraktion St. Anton betr. Neuregelung Personal-
budget 2023 (gemäss Mitgliederzahlen); 
 
Beschluss der Synode betreffend Zwischenbericht und Antrag der synodalen Spezialkom-
mission „Überprüfung Lohnstruktur“ Nr. 655 betreffend Grundsatzentscheid Änderung von 
öffentlichrechtlichen zu privatrechtlichen Anstellungen; 
 
Beschluss der Synode betreffend Bericht und Antrag des Kirchenrates Nr. 656 betreffend 
Ausstieg der RKK BS aus dem gemeinsamen Pfarramt für Industrie und Wirtschaft auf part-
nerschaftlich-ökumenischer Ebene „PIWi“; 
 
Beschluss der Synode betreffend Bericht und Antrag des Kirchenrates Nr. 657 betreffend 
Kenntnisnahme der Abrechnung des abgeschlossenen Bauvorhabens Kirche Don Bosco, 
Waldenburgerstrasse 34, 4052 Basel, Instandsetzung der Gebäudehülle 
Gemäss dem Beschluss der Synode vom 19. Februar 2019 (B&A 620 Genehmigung der 
Instandsetzung der Gebäudehülle); 
 
Beschluss der Synode betreffend Bericht und Antrag des Kirchenrates Nr. 658 betrefffend 
Nachnutzung des Areals Don Bosco, Waldenburgerstrasse 32 / 34, 4052 Basel 
Kenntnisnahme der Abrechnung zu den Bauprojekten der RKK 
-Umbau und Renovation der Kapelle im UG des Kirchenbaues 
-Einbau von Büroräumen im UG des ehemaligen Pfarrhauses; 
 
Beschluss der Synode betreffend Bericht und Antrag des Kirchenrates Nr. 659 betreffend 
Anpassung des Vertrags zwischen der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und der 
Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt betr. Gefängnisseelsorge. 
 

2. Wahl 
 
Das Büro der Synode der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt stellt fest, 
dass das folgende, auf der Homepage der RKK BS vom 8. April 2022 publizierte Wahlergeb-
nis der Wahl an der Synode vom 29. März 2022 gültig ist. 
 
Demnach wurde gewählt: 
 
Wahl eines Mitgliedes in den Kirchenrat für den Rest der Amtsdauer 2019-2023 (§ 9 Abs. 1 
Ziff. 2 der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt) 
 
Wahl eines Kirchenrates für den Rest der Amtsperiode 2019-2023: 
Jenny Wüst    Heiliggeist 
 
 
Basel, 31. Mai 2022  
 
Im Namen der Synode 
Der Präsident: Martin Elbs 


